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Entwurk eines Gesetzes
über

die Verfaſſung der Gerichte .

Allgemeine Beſtimmungen .

§ . 1 . Die Verwaltung des Richteramts , ſowohl in bürger⸗

lichen Rechtsſachen , als in Strafſachen , wird nur Beamten

übertragen , welche daneben kein anderes oͤffentliches Amt

bekleiden , vorbehaltlich jedoch der den Bürgermeiſtern geſetz⸗

lich zuſtehenden Entſcheidung gewiſſer Rechtsſachen und der

nach §. 17 , 48 und 19 des gegenwärtigen Geſetzes den Polizei⸗

behörden und andern Verwaltungsſtellen zukommenden Straf⸗

befugniß , und mit fernerem Vorbehalte der den Amtsrichtern
der Univerſitäten obliegenden Verwaltungshandlungen .

§. 2. Zur Verwaltung des Richteramts beſtehen :

1 ) Amtsrichter ,

2 ) Bezirksgerichte , welche zugleich zu Criminalgerichten

gebildet werden ,

3 ) Appellationsgerichte ,
A) und ein Oberappellationsgericht , mit Vorbehalt der

durch beſondere Geſetze geregelten Militärgerichte und der

in peinlichen Fällen den Standesherrn zukommenden Auſträ⸗

galinſtanz .
6. 3. Der Amtsrichter und ſein etwa ernannter Stell⸗

vertreter geben die Erkenntniſſe als Einzelrichter , die Bezirks⸗
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gerichte aber in Verſammlungen von drei Stimmführern , in

ihrer Zuſammenſetzung als Criminalgerichte aber durch

ſieben Stimmführer .
Die Appellationsgerichte urtheilen in Senaten von je

fünf Stimmführern , und das Oberappellationsgericht in

einer Verſammlung von ſieben Stimmführern .
Unter der Zahl der Stimmführer iſt der Präſident überall

mitbegriffen .
§. 4. Wo das Geſetz beſtimmt , daß ein Erkenntniß von

einem Gerichtshofe in vollem Rathe zu erlaſſen ſei ,
ſtimmen alle Mitglieder , welche nicht verhindert ſind , mit .

Wären dieſelben jedoch in gerader Anzahl vorhanden , fo
wird das jüngſte Mitglied zur Sitzung nicht beigezogen .

§. 5. Det Amtsrichter darf keinen Actuar beiziehen , der

mit ihm in gerader Abſtammung oder im zweiten oder dritten

Grade der-Seitenlinie verwandt oder verſchwägert iſt .

Daſſelbe gilt von einzelnen Mitgliedern eines Gerichts⸗
hofes,s welde alg Unterſuchungsrichter oder Gerichtsdeputirt⸗

Proceßhandlungen vornehmen .

Auch dürfen nicht zwei Mitglieder eines Gerichtshofs ,
welche unter ſich in gerader Abſtammung oder im zweiten
oder dritten Grade der Seitenlinie verwandt oder verſchwä⸗
gert ſind , in der nämlichen Sache ihr Stimmrecht ausüben .

§. 6. Bei den Bezirksgerichten werden Staatsanwälte ,
bei den AppellationsgerichtenOberſtaatsanwälte und bei dem

Oberappellationsgericht ein Generalſtaatsanwalt angeſtellt .
§. 7. Bei jedem Bezirksgericht ernennt der Großherzog

aus der Zahl der Gerichtsmitglieder jeweils auf drei Jahre
einen , oder , wo nöthig , zwei Unterſuchungsrichter .

Von den Amtsrichtern .

a : 8. Zum Erkenntniſſe der Amtsrichter eignen ſi ih alle
bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten , deren Gegenſtand , mit Ein⸗

maeme
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